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RS OGH 1954/9/21 4Ob159/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1954

Norm

ABGB §879 BIIh

ABGB §1152 D

ABGB §1154

ABGB §1444 Db

HeimArbG allg

Rechtssatz

Wie ein Arbeitnehmer während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses auf das ihm zustehende Entgelt nicht wirksam

verzichten kann, weil er vom Arbeitgeber wirtschaftlich abhängig ist, kann auch eine Hausgewerbetreibende, die von

einem Auftraggeber abhängt, keinen wirksamen Verzicht abgeben, solange die Geschäftsbeziehungen bestehen.
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